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Intendantenmustervertrag des Deutschen Bühnenvereins

Die kleingedruckten Passagen sind Erläuterungen zum Dienstvertrag
Zwischen

dem/der .........................................................................................................................................

(Land, Kommune, GmbH, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aktiengesellschaft, BGB-Gesellschaft etc.)

im folgenden Rechtsträger genannt,

vertreten durch ..............................................................................................................................,

(Hier ist der für den Rechtsträger Unterzeichnungsberechtigte einzusetzen.)


einerseits

und

Herrn/Frau .....................................................................................................................................


andererseits

wird folgender

Dienstvertrag

abgeschlossen:

1.
Der Rechtsträger überträgt Herrn/Frau .............................................................

für die Zeit vom ............................................. bis ..............................................................

die Leitung der/des .............................................................................. (Name des Theaters)
mit der Dienstbezeichnung ...............................................................................................

In der Regel wird hier die Dienstbezeichnung "Intendant" einzusetzen sein. In Betracht kommt eben​so die Bezeichnung "Ge​ne​ral​in​ten​dant". Auch bei einer Organisation des Theaters als GmbH soll​te der Begriff "Intendant" gewählt werden, wobei, um eine not​wen​dige Abgrenzung zum "kauf​männischen Direktor" vorzunehmen, in Form eines Klammerzusatzes ergänzt wer​den kann "(künst​lerischer Direktor)". Denkbar ist bei einer GmbH zudem, dass dem Intendanten statt der "Lei​tung" des Theaters die "Ge​schäftsführung" mit der Dienstbezeichnung "Intendant" über​tragen wird. Im folgenden Text wird durchgängig die Be​zeich​nung "Intendant" gebraucht. Die Kom​pe​ten​zen des für den Etat Verantwortlichen werden gegen diese In​ten​dan​ten​kom​pe​ten​zen in 5.4 des Ent​wurfes abgegrenzt.

Der Deutsche Bühnenverein empfiehlt, dass bei Neuengagement eines Intendanten jedenfalls die er​ste Ver​tragsperiode fünf Jahre um​fassen soll.

2.1
Der Intendant ist verpflichtet, sich dem Theater mit ganzer Kraft zu wid​men und seine Tä​tig​keit nach bester künstlerischer Überzeugung und nach wirtschaftlichen Grundsätzen im Rah​men des geltenden Rechts aus​zu​üben.

2.2
Für diesen Dienstvertrag und die Ausübung der Intendantentätigkeiten gelten die ge​setz​li​chen sowie die nachfolgenden Vorschriften:

-

-

Hier sind die Vorschriften einzusetzen, nach denen sich der Intendant zu richten hat, wie z.B. Dienst​ordnungen, Ge​schäfts​ord​nun​gen, Satzungen etc. In den Vorschriften sind gegebenenfalls be​stehende Befugnisse von zu beteiligenden Gremien zu regeln, z. B. Stadtrat, Kulturausschuss, Auf​sichtsrat. Die Befugnisse sind so zu regeln, dass nicht gegen den hier vorgesehenen Vertrag ver​stoßen wird. Gibt es keine weiteren Vorschriften, ist der Zusatz "sowie die nachfolgenden" zu streichen.

2.3
Die oben genannten Vorschriften wurden dem Intendanten vor Unter​zeich​nung dieses Dienst​vertrages bekannt gemacht.

Es wird darauf aufmerksam gemacht, dass die in 2.2 genannten Vorschriften durch die ver​trag​li​che Regelung Gegenstand des In​ten​dantenvertrages werden. Änderungen der Vorschriften sind al​so nur insoweit zulässig, soweit sie die Rechte des Intendanten aus diesem Vertrag nicht be​ein​träch​tigen. Für den Fall also, dass die Neuverabschiedung von zusätzlichen Vorschriften oder auch nur die Änderung von bestehenden Vorschriften schon bei Vertragsabschluss beabsichtigt ist, müsste darüber vor Abschluß des Intendantenvertrages mit dem Intendanten gesprochen werden. Ge​ge​benenfalls empfiehlt es sich, die beabsichtigten neuen Vor​schrif​ten oder die beabsichtigten Än​derungen von bestehenden Vorschriften in einem Schreiben an den Intendanten zu skiz​zie​ren und sich den Empfang dieses Schreibens vor Vertragsabschluss schriftlich bestätigen zu lassen. 2.3 ist entbehrlich, wenn in 2.2 nur auf die gesetzlichen Vorschriften verwiesen wird.

3.
Der Intendant leitet das Theater und trägt die Gesamtverantwortung. Er vertritt das Theater nach außen und übt das Hausrecht aus.

Wird 3. so gefasst, wie es vorgeschlagen wurde, ist davon auszugehen, dass der Intendant im Rah​men des Etats ein Wei​sungs​recht ge​genüber dem gesamten Personal hat. Dazu können ge​ge​ben​en​falls, je nach Organisation des Hauses, noch zusätzliche Re​ge​lun​gen aufgenommen werden. Es ließe sich also als dritter Satz in 3. ergänzen: "Der Intendant ist Dienstvorgesetzter des ge​sam​​ten Personals", was nicht unbedingt bedeutet, dass ihm das gesamte Personal direkt unterstellt wird. Üblicherweise wird das Ver​waltungspersonal dem für den Etat Verantwortlichen, also dem "Ver​waltungsdirektor" oder "Kaufmännischen Ge​schäfts​füh​rer" etc., unterstellt.  Das tech​ni​sche Per​sonal untersteht in der Regel dem Technischen Direktor. Lediglich das künstlerische Per​so​nal wird dem Intendanten direkt unterstellt. Will man entsprechende Aufgabenverteilungen im In​ten​dan​tenvertrag deut​lich werden lassen, so ließe sich nach dem soeben genannten Satz noch ein wei​terer Satz ergänzen. Dieser Satz müsste lau​ten: "Das künstlerische Personal un​ter​steht ihm di​rekt". Im Übrigen bliebe 3. wie vorgeschlagen bestehen. 

Die Zuständigkeit für die wirtschaftliche und administrative Leitung wird regelmäßig dem für den Etat Verantwortlichen über​tra​gen. Dies bedeutet nicht, dass sie nicht auch in die Ge​samt​ver​ant​wor​tung des Intendanten einbezogen ist. Hierzu bedarf es aber im Intendantenvertrag kei​ner wei​te​ren detaillierten Regelungen.

Gegebenenfalls kann in einer Geschäftsordnung vorgesehen werden, dass der Intendant und der für den Etat Verantwortliche bei der wirtschaftlichen und administrativen Leitung einvernehmlich zu​sammenwirken und dass bei Differenzen zwischen beiden Be​tei​lig​ten der Rechtsträger in Gestalt der nachfolgend in 4.1 genannten Person einzuschalten ist.

4.1
Soweit dieser Dienstvertrag keine entgegenstehenden Vereinbarungen ent​hält, gelten die Be​stimmungen der § 611 ff. BGB. Dienstherr im Sinne die​ser Vorschriften ist der Rechts​trä​ger. Zuständig für die Wahrnehmung der Be​lan​ge des Rechtsträgers aus diesem Vertrag ist .............................................................................. .

Hier ist ein Vertreter des Rechtsträgers einzusetzen, der nicht notwendigerweise mit der im Rub​rum genannten Person identisch sein muß, aber mit ihr identisch sein kann. In Betracht kommt der Leiter der Verwaltung, also je nach Rechtsträger z. B. der Ober​bürgermeister, der Ober​stadtdirektor. bzw. der für die Kultur zuständige Minister. Selbstverständlich kann die Funk​tion auch auf den "Kulturdezernenten" oder - bei den Staatstheatern - den für den Bereich Thea​ter/Orchester zuständigen Mi​ni​ste​rial​be​am​ten übertragen werden. In einer GmbH wird re​gel​mäßig der Repräsentant des Aufsichtsrats zu nennen sein, also der "Vor​sit​zen​de des Auf​sichts​rats".

4.2
Der Intendant unterliegt der Rechtsaufsicht. Er unterliegt der Fach​auf​sicht jedenfalls nicht, so​weit künstlerische Entscheidungen betroffen sind. Die Ausübung der jeweiligen Auf​sicht obliegt dem in 4.1 genannten Vertreter des Rechtsträgers. 

Die Rechtsaufsicht erfolgt nach den unter 2.2 gegebenenfalls genannten Vorschriften.


4.3
Die für die Angestellten des Rechtsträgers geltenden Tarifverträge, ins​be​sondere der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD-VKA), der Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst der Länder (TV-L), der Bun​des​angestelltentarifvertrag (BAT), der Normalvertrag (NV) Bühne, der Tarifvertrag für Musiker in Kul​turorchestern (TVK) sowie die sie er​gän​zen​den oder ändernden Tarifverträge finden auf diesen Dienstvertrag keine An​wendung. 

5.1
Dem Intendanten obliegt insbesondere die eigenverantwortliche Ge​stal​tung des Spielplans, die Rollenbesetzung sowie die Verteilung der Regie​auf​gaben und Dirigate. 

Soweit dem Intendanten ausschließlich ein Musiktheater untersteht, ist hier zu ergänzen: "Vor den jeweiligen Entscheidungen hat er den Generalmusikdirektor rechtzeitig zu hören und dessen Vor​schläge unter künstlerischen und wirtschaftlichen Gesichts​punk​ten mit in die Ent​schei​dungs​fin​dung einzubeziehen." Untersteht dem Intendanten neben anderen Sparten auch die Sparte Mu​sik​thea​ter, muß der Satz lauten: "In der Sparte Musiktheater hat er vor den jeweiligen Ent​schei​dun​gen den Generalmusikdirektor recht​zeitig zu hören und dessen Vorschläge unter künst​le​ri​schen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit in die Ent​schei​dungs​fin​dung einzubeziehen." Außerdem ist im Musiktheater bzw. für die Sparte Musiktheater zu ergänzen "Die Besetzung von Ka​pell​mei​sterstellen erfolgt im Benehmen mit dem Generalmusikdirektor."

5.2
Vor Veröffentlichung des Spielplans unterrichtet der Intendant den Rechts​träger über den Spiel​planentwurf. 

5.3
Dem Intendanten obliegen auch der Abschluss und die Beendigung von Ver​trägen, ins​be​son​dere von unbefristeten Arbeits- und Dienstverträgen so​wie der Abschluss, die Er​neue​rung oder die Nichtverlängerung befristeter Ar​beits- oder Dienstverträge. Arbeits- und Dienst​verträge mit dem künst​le​ri​schen oder künstlerisch-technischen Personal, die über die Laufzeit des zwi​schen dem Rechtsträger und dem Intendanten abgeschlossenen Dienst​ver​trags hin​aus geschlossen oder verlängert werden oder erst danach beendigt werden kön​nen, bedürfen der Zustimmung des Rechtsträgers. Die Zustimmung des Rechts​trägers ist nicht einzuholen, wenn die Verlängerung eines Arbeits​ver​tra​ges ausschließlich dadurch ein​tritt, dass eine Nichtverlängerungsmitteilung nicht ausgesprochen wird. Zuständig für die​se Zustimmung ist der in 4.1 des Dienst​vertrages genannte Vertreter des Rechtsträgers. 

Der Rechtsträger kann die Zustimmungsbefugnis auf den für den Etat Verantwortlichen über​tra​gen. Für diesen Fall ist im letzten Satz "der in 4.1 des Dienstvertrages genannte Vertreter des Rechts​trägers" durch den für den Etat Verantwortlichen zu er​set​zen.

5.4
Verträge bedürfen der Zustimmung des ....................................... . Der ................................................ kann die Zustimmung nur verweigern, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Vertrags​ab​schluss zu einer Überschreitung des Etats führt oder rechtliche Regelungen dem Ver​trags​ab​schluss ent​gegen​ste​hen. 


Hier ist der für den Etat Verantwortliche einzusetzen.

Werden Arbeitsverträge für besondere Personalbereiche (Verwaltungspersonal, Or​che​ster​mu​si​ker, technisches Personal) vom Rechts​träger abgeschlossen, ist nach 5.4 ein weiterer Absatz 5.5 zu ergänzen. Dieser hat folgenden Wortlaut: 

"5.5 Arbeitsverträge und andere personelle Maßnahmen, die vom Rechtsträger für das Theater ab​ge​schlossen bzw. vorgenommen wer​den, bedürfen der Zustimmung des Intendanten." 

Für diesen Fall von 5.5 kann zusätzlich noch die Zustimmung des für den Etat Verantwortlichen vor​gesehen werden. Dann lautet der zusätzliche Absatz:

"5.5 Arbeitsverträge und andere personelle Maßnahmen, die vom Rechtsträger für das Theater ab​ge​schlossen bzw. vorgenommen wer​den, bedürfen der Zustimmung des Intendanten und des ...". Hier ist der für den Etat Verantwortliche einzusetzen.

Die Regelungen in 5.1 bis 5.4 (5.5) enthalten eine Mindestregelung. Detaillierte Regelungen sind ins​besondere möglich, wenn das Thea​ter als selbständige GmbH organisiert ist. Hier können dem Auf​sichtsrat, z. B. in einer Geschäftsordnung, detaillierte Auf​ga​ben zugewiesen werden. Es kann auch vorgesehen werden, dass der Intendant in bestimmten Fällen den Aufsichtsrat vorher zu hö​ren hat. Dabei hat die Regelung jedoch so zu erfolgen, dass die Leitungsbefugnisse des Intendanten nicht auf den Aufsichtsrat ver​lagert werden. Ebenfalls kann etwa in einer Geschäftsordnung ge​re​gelt werden, dass bei der Verweigerung der Zustimmung zum Abschluss von Verträgen durch den für den Etat Verantwortlichen (5.4) der Rechtsträger einzuschalten ist.

6.1
Der Intendant ist zum wirtschaftlichen Umgang mit den dem Theater zur Verfügung ste​hen​den Finanzmitteln verpflichtet. Er trägt die Ver​ant​wor​tung dafür, dass der jährliche Etat ein​gehalten wird. In regelmäßigen Ab​stän​den hat er dem nach 4.1 benannten Vertreter des Rechts​trägers eine Auf​stel​lung über den Stand von Einnahmen und Ausgaben nebst Er​läu​te​rungen der vor​aussichtlichen Etatentwicklung vorzulegen. Die Haftung des Intendanten bei Etatüberschreitungen richtet sich nach den allgemeinen Regelungen.

6.2
Die Gestaltung der Eintrittspreise obliegt dem Rechtsträger. Der In​ten​dant hat ein Vor​schlags​recht.

Die nähere Regelung erfolgt gegebenenfalls nach den in 2.2 genannten Vorschriften.

7.1
Der Intendant ist berechtigt/verpflichtet, in jeder Vertragsspielzeit 


a) ............................ Stück(e) zu inszenieren,


b) in ………........... Inszenierung(en) als ....................................... aufzutreten.

Nicht Zutreffendes streichen.

Hier kann auch die Berechtigung bzw. die Verpflichtung zu anderen künstlerischen Tätigkeiten, al​so insbesondere Dirigate oder Aus​stat​tungen vorgesehen werden.
7.2
Der Intendant hat die nach den Bestimmungen des Dienstvertrages von ihm über​nom​me​nen Verpflichtungen auch bei Ensembledarbietungen des Thea​ters bei Gastspielen, im Hör​funk und Fernsehen und bei der Werbung oder der Publizität des Theaters dienenden son​stigen Veranstaltungen zu er​fül​len.

7.3
Jede entgeltliche Nebenbeschäftigung muss der Intendant rechtzeitig dem in 4.1 genannten Ver​treter des Rechtsträgers schriftlich anzeigen. Der Rechts​träger kann die Ausübung der Ne​ben​beschäftigung untersagen, wenn sie die Erfüllung der vertraglichen Pflichten des In​ten​danten oder sonstige be​son​dere Interessen des Arbeitgebers beeinträchtigt. Eine Ne​ben​be​schäf​ti​gung, die während der Dienstzeit ausgeübt werden soll (insbesondere Ga​stier​ur​laub), bedarf der schriftlichen Zustimmung des Rechtsträgers.

8.1
Der Intendant erhält ein monatliches Gehalt von brutto .............................. €, in Worten .................................................................... EURO. Darüber hinaus erhält er in jedem Kalenderjahr eine jährliche Zuwendung in Höhe von ….. Prozent des monatlichen Bruttogehalts. Die Aus​zah​lung des Gehalts und der Zuwendung erfolgt zu dem an dem Theater üb​lichen Zeitpunkt.

Die Höhe der Zuwendung sollte sich an den am jeweiligen Theater üblichen tariflichen Bedingungen orientieren.
8.2
Werden die festen Gehälter der in § 1 NV Bühne genannten Bühnen​mit​glie​der rechts​ver​bind​lich allgemein geändert, ist das Gehalt entsprechend an​zu​passen/ ist über eine ent​spre​chen​de Anpassung des Gehaltes zu verhandeln. 

Nicht Zutreffendes streichen. 

8.3
Mit dem Gehalt sind alle Leistungen des Intendanten abgegolten, so​weit in diesem Dienst​ver​trag nichts anderes vereinbart ist. Dies gilt auch für Ur​heberrechte, die dem Intendanten für andere im Rahmen der In​ten​dan​ten​tä​tigkeit üblicherweise ausgeübten künstlerischen Tä​tigkeiten zustehen (Kür​zun​gen von Texten, Strichfassungen, Öffentlichkeitsarbeit, an​de​re drama​tur​gi​sche Leistungen). 

8.4
Der Intendant erhält im Falle des 7.1 für eine Inszenierung pro Spielzeit .......................... €/ kei​ne besondere Vergütung sowie für das Auftreten in ei​ner Inszenierung pro Spielzeit .......................... €/ keine besondere Ver​gü​tung. Soweit für weitere Inszenierungen oder das Auf​treten in weiteren In​sze​nierungen eine Vergütung gezahlt werden soll, bedarf dies einer ge​son​derten Ver​einbarung mit dem Rechtsträger. Für Leistungsschutzrechte werden keine be​sonderen Vergütungen gezahlt, es sei denn, dass dafür Zahlungen von Drit​ten geleistet wer​den (z.B. Hörfunk und Fernsehen).

Nicht Zutreffendes streichen.



Es wird darauf hingewiesen, dass der Deutsche Bühnenverein em​pfiehlt, für eigene Inszenierungen des Intendanten keine zu​sätz​li​che Vergütung zu zahlen. Ist dies nicht konsensfähig, sollte nicht mehr als eine Inszenierung vergütet werden. Sind in 7.1 andere künstlerische Tätigkeiten vor​ge​se​hen, ist 8.4 gegebenenfalls entsprechend zu ergänzen.

9.
Der Intendant erhält eine pauschale Kraftfahrzeugvergütung von monatlich .................... €. Mit der pauschalen Kraftfahrzeugvergütung sind al​le Aufwendungen für die Nutzung ei​nes privaten Kraftfahrzeuges zu Dienst​fahrten in der Stadt und im Umkreis von .............. km abgegolten. Be​rech​nungsgrundlage der Aufwendungen für Dienstfahrten im weiteren Um​kreis sind die betriebsüblichen Sätze für Dienstfahrten mit privatem Pkw, wo​bei im Fal​le einer differenzierten Vergütungsordnung der Höchstsatz an​zu​nehmen ist. Un​ter​liegt die pauschale Kraftfahrzeugvergütung der Ver​pflich​tung zur Zahlung von Steuern und/oder Abgaben, so erfolgt diese nach den allgemeinen Regelungen.

10.1
Die Kosten von Dienstreisen werden nach den Sätzen der/des ............................................ erstattet. Es gilt der für Angestellte geltende Höchstsatz.

Nicht Zutreffendes streichen.

Es ist die Reisekostenregelung einzusetzen, auf die Bezug genommen werden soll, also z.B. "Rei​se​ko​stenregelung des Landes Nord​rhein-West​falen" oder "Bundesreise​kosten​ge​setz".

10.2
Dienstreisen über ........... Tage Dauer sowie ins außereuropäische Aus​land sind dem in 4.1 ge​nannten Vertreter des Rechtsträgers anzuzeigen. 

Es werden vier Tage vorgeschlagen.

11.1
Im Falle der Erkrankung ist der Intendant verpflichtet, vor Ablauf des ............................................ nach Beginn der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über die Arbeits​un​fähig​keit sowie deren voraussichtliche Dau​er der Personalverwaltung des Theaters vorzulegen. Dau​ert die Ar​beits​un​fä​hig​keit länger als in der Bescheinigung angegeben, so ist der Inten​dant ver​pflich​tet, unverzüglich eine neue ärztliche Bescheinigung einzureichen. 

Vorgesehen werden kann "ersten Arbeitstages", "zweiten Arbeitstages" oder "dritten Arbeits​ta​ges".

11.2
Ist der Intendant in Folge auf Krankheit beruhender Arbeitsunfähigkeit an seiner Dienst​lei​stung verhindert, erhält er eine Fortzahlung seines Gehaltes (8.1) für die Dauer von .......... Wo​chen, jedoch nicht über die Beendigung des Dienstverhältnisses hinaus. Der Intendant ver​pflichtet sich zum Abschluss ei​ner privaten Krankenversicherung. 

Üblich ist eine Gehaltsfortzahlung von mindestens 6 Wochen.

11.3
Im Sterbefall erhalten die Hinterbliebenen des Intendanten das letzte mo​nat​liche Gehalt (8.1) bis zum Ende des dritten Kalendermonats nach Ein​tritt des Todes.

12.
Der Intendant ist gemäß § 1 der Tarifordnung für die Deutschen Thea​ter (Alters- und Hin​ter​bliebenenpflichtversicherung) vom 27. Oktober 1937 bei der Versorgungsanstalt der deut​schen Bühnen in München pflicht​ver​si​chert. Die Beteiligung an der Beitragsleistung zwi​schen Rechtsträger und In​ten​dant richtet sich nach der Satzung dieser Anstalt. Der hier​durch vom In​ten​danten aufzubringende Betrag wird von seinen Bezügen einbehalten. Ei​ne dar​über hinausgehende Versorgung bleibt einer besonderen vertraglichen Re​ge​lung vor​behalten. 

13.
Der Intendant erhält pro Spielzeit einen Erholungsurlaub von ........ Ka​lendertagen. Der Ur​laub ist grundsätzlich in den Theaterferien zu nehmen. Aus​nahmen bedürfen der Zu​stim​mung des in 4.1 genannten Vertreters des Rechts​trägers. 

Üblich ist ein Erholungsurlaub von 45 Kalendertagen.

14.
Der Intendant ist verpflichtet, über alle vertraulichen Angelegenheiten und Vorgänge, die ihm im Rahmen der Tätigkeit zur Kenntnis gelangen, auch nach dem Ausscheiden aus dem Dienstverhältnis, Stillschweigen zu be​wah​ren. 

15.
Die Regelung der Stellvertretung des Intendanten sowie die Bestellung des ............................................................ erfolgt im Einvernehmen mit dem Rechtsträger.

Einzusetzen ist der für den Etat Verantwortliche. 

16.1
Die Vertragspartner werden spätestens 30 Monate vor Ablauf des Dienst​vertrages wegen der etwaigen Verlängerung über die jeweilige Ver​trags​zeit hinaus, gegebenenfalls auch un​ter Abänderung der Ver​trags​be​din​gun​gen, mit dem Ziel verhandeln, eine definitive Ent​schei​dung über die Ver​län​gerung oder die Nichtverlängerung des Vertrages herbei​zu​führen.
16.2
Beabsichtigt der Rechtsträger, den Dienstvertrag nicht zu verlängern, musss er dies dem Intendanten jeden​falls spätestens 24 Monate vor Ablauf des Ver​trages mitteilen.

17.1
Nebenabreden und Änderungen des Dienstvertrages bedürfen zu ihrer Rechts​wirksamkeit der Schriftform. Sind einzelne Bestimmungen dieses Ver​tra​ges unwirksam, so wird hier​durch die Wirksamkeit des übrigen Vertrages nicht berührt.

17.2
Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten, die aus diesem Vertrag oder aus Anlass seiner Durch​füh​rung zwischen ihnen entstehen, vor Be​schreiten des Rechtsweges den Prä​si​den​ten des Deutschen Bühnenvereins um die Ver​mitt​lung einer gütlichen Bei​legung der Differenzen auf einem von ihm zu bestimmenden We​ge an​zu​ru​fen.

17.3
Unbeschadet des Verfahrens nach 17.2 schließen die Parteien die aus der Anlage er​sicht​li​che schriftliche Schiedsvereinbarung.

..................................................................................

(Ort, Datum)
..................................................................................

(Unterschrift)
..................................................................................

(Unterschrift)

Für die gesonderte Schiedsvereinbarung wird folgender Wortlaut vorgeschlagen:

Zwischen den Unterzeichneten als Partner des heute/am ................................. geschlossenen Dienst​vertrages wird vereinbart, dass bei Rechtsstreitigkeiten un​ter Ausschluss des ordent​li​chen Rechtsweges ein Schiedsgericht, das aus ei​nem Obmann und zwei Beisitzern besteht, ent​scheidet. Der Obmann wird vom Präsidenten des Deutschen Bühnenvereins berufen. Je​de Partei hat einen Bei​sitzer zu benennen, der in der Sache nicht die eine oder andere Par​tei vor​her vertreten haben darf. Erfolgt auf Anforderung der anderen Partei die Be​nen​nung nicht innerhalb von drei Wochen, erfolgt die Benennung durch den Prä​si​denten des Deut​schen Bühnenvereins.

..................................................................................

(Ort, Datum)
..................................................................................

(Unterschrift)
..................................................................................

(Unterschrift)

Die Schiedsvereinbarung bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform und sie muss in einer ge​son​derten Urkunde enthalten sein; andere Vereinbarungen als solche, die sich auf das schieds​ge​richt​liche Verfahren beziehen, darf die Urkunde nicht enthalten.

